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Wichtigste Ergebnisse

Private Rentenversicherungen spielen eine große, zunehmend wichtige Rolle in der Altersvorsorge. Dies 
machen Berechnungen der Bruttoersatzquoten deutlich, die nach Beiträgen des öffentlichen und des privaten 
Sektors aufgeschlüsselt sind. Die Bruttoersatzquote beläuft sich für einen Durchschnittsverdiener bei 
alleiniger Berücksichtigung der staatlichen Rentenversicherung im OECD-Durchschnitt auf 41%, erhöht sich 
aber auf 54%, wenn obligatorische private Altersvorsorgesysteme einbezogen werden. Bei Hinzurechnung 
der freiwilligen privaten Altersvorsorge gemäß den üblichen Regeln beträgt die Bruttoersatzquote für einen 
Durchschnittsverdiener 68%.

4.  BRUTTOERSATZQUOTEN: ÖFFENTLICHE UND PRIVATE SYSTEME

Im Durchschnitt der 13 OECD-Länder, für die sich die 
Berechnungen der Rentenansprüche aus der obligatorischen 
Altersvorsorge nur auf die staatliche Rentenversicherung 
beziehen, beläuft sich die Bruttoersatzquote für einen 
Durch schnittsverdiener auf 58%. In den 13 OECD-Ländern 
mit öffentlicher und obligatorischer privater Altersvorsorge 
liegt die durchschnittliche Bruttoersatzquote für den Durch-
schnittsverdienst bei 59%. Und im Durchschnitt aller 34 OECD-
Länder beträgt die Ersatzquote bei Berücksichtigung der staat-
lichen Rentenversicherung sowie der obligatorischen und 
freiwilligen privaten Altersvorsorge 61%.

Daran zeigt sich, dass es zu einem Zusammenspiel 
zwischen verschiedenen Formen der Altersvorsorge kommt. 
In Australien, Dänemark, Island und Israel ist die staatliche 
Rentenversicherung stark auf Geringverdiener ausgerichtet, 
so dass die sehr geringen Ersatzquoten für Durchschnitts- und 
Spitzenverdiener im öffentlichen System durch obligatorische 
private Altersvorsorgepläne aufgestockt werden. In Chile, 
Mexiko, Polen, Schweden und der Slowakischen Republik 
wurde im Rahmen von Reformen ein Teil der öffentlichen 
Altersvorsorge durch obligatorische private Systeme ersetzt. 
In Kanada, Irland, dem Vereinigten Königreich und den 
Vereinigten Staaten ist das Niveau der öffentlichen Renten 
seit langem relativ niedrig, weshalb weite Bevölkerungskreise 
freiwillige private Altersvorsorgepläne abgeschlossen haben.

Was die anderen großen Volkswirtschaften anbelangt, ist 
die staatliche Rentenversicherung in Argentinien, Brasilien, 
China, Indien, der Russischen Föderation und Saudi-Arabien 
obligatorisch. Südafrika verfügt über freiwillige private 
Altersvorsorgepläne, weil die staatliche Rente auf Grund ihrer 
bedürftigkeitsabhängigen Komponente für Durchschnitts- 
und Spitzenverdiener abgeschafft wurde. Indonesiens System 
besteht ausschließlich aus der obligatorischen privaten 
Altersvorsorge, da keine öffentliche Komponente existiert.

Obligatorische private Altersvorsorge
In der ersten Ländergruppe, die 13 Länder umfasst, ist 

eine obligatorische private Altersvorsorge vorgesehen bzw. 
fast die gesamte Bevölkerung über private Altersvorsorge-
systeme abgesichert, so dass von einer „quasi-obligatorischen“ 
privaten Alterssicherung gesprochen werden kann (Dänemark, 
Niederlande und Schweden).

In Island, den Niederlanden und der Schweiz handelt es  
sich bei der privaten Altersvorsorge um Systeme mit Leis-
tungsprimat, wohingegen in anderen Ländern das Bei-
tragsprimat üblich ist. Die Ersatzquoten der obligatorischen 
privaten Altersvorsorge bewegen sich in 8 der 13 Länder für 
Durch schnittsverdiener zwischen 22% und 39%. In Dänemark, 
Island, Israel und den Niederlanden liegen sie jedoch deut lich 
darüber, während sie in Norwegen wesentlich niedriger sind.

In sechs Ländern sind die Ersatzquoten zwischen 50%  
und 150% des Durchschnittsverdiensts identisch. In einigen 
Ländern ist die private Altersvorsorge jedoch auf die Absiche-
rung des Verdienstanteils ausgerichtet, der über die Bei-
trags bemessungsgrenze der staatlichen Rentenversicherung 
hinausgeht. Aus diesem Grund steigen die Ersatzquoten 
der privaten Altersvorsorge in Chile, den Niederlanden und 
Norwegen über die gesamte Verteilung mit zunehmendem 
Verdienst. Und dies erklärt auch, warum die Ersatzquoten für 
Personen, die 150% des Durchschnittsverdiensts beziehen, in 
Schweden wesentlich höher sind.

In der Schweiz ist das Verteilungsschema komplex. Auch 
hier ist die Ersatzquote für Geringverdiener niedriger, weil den 
Leistungen aus der staatlichen Rentenversicherung Rechnung 
getragen wird. Die Obergrenze für den Anteil des Verdiensts, 
der über die betriebliche Altersvorsorge versichert werden 
muss, ist jedoch relativ niedrig angesetzt.

Freiwillige private Altersvorsorge
Die Ersatzquoten der freiwilligen privaten Altersvor-

sorge sind für die neun Länder dargestellt, in denen solche 
Systeme weitverbreitet sind, d.h. sich auf 40-65% der Erwerbs-
bevölkerung erstrecken (vgl. Indikator „Erfassungsgrad 
der privaten Altersvorsorge“). Für Arbeitskräfte mit frei - 
williger privater Alterssicherung wird unterstellt, dass sie 
während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn in diese 
Systeme ein zahlen. Die freiwillige private Altersvorsorge 
umfasst sowohl freiwillige betriebliche als auch freiwillige 
private Vor sorgepläne.

Die im Modell dargestellten Regeln sind den „Länder-
profilen“ in Kapitel 9 zu entnehmen. Für alle neun Länder 
wurde ein System mit Beitragsprimat modelliert.

In Systemen mit Beitragsprimat ist die Ersatzquote im 
Verhältnis zum Verdienst im Allgemeinen konstant. (Für die 
meisten Länder liegen keine nach Höhe des Verdiensts auf-
geschlüsselten Daten zu den tatsächlichen Beitragssätzen 
vor, so dass ein durchschnittlicher bzw. Regelsatz für das 
gesamte Verdienstspektrum unterstellt wird.) Belgien bildet 
eine Ausnahme, weil dort Obergrenzen für den Teil des 
an rechnungsfähigen Verdiensts gelten, bei dem Anspruch 
auf Steuervergünstigungen besteht. Auch Deutschland fällt in 
diese Kategorie, die Obergrenze liegt dort bei 150% des Durch-
schnittsverdiensts. In Norwegen steigen die Ersatzquoten 
wie im obligatorischen beitragsbezogenen System mit 
zunehmendem Verdienst, weil die private Altersvorsorge einen 
Ausgleich für einen Teil der im öffentlichen System erfolgenden 
Umverteilung schaffen soll.
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Tabelle 4.4  Bruttoersatzquoten in den öffentlichen, den obligatorischen privaten  
und den freiwilligen privaten Altersvorsorgesystemen

In Prozent des individuellen Arbeitsentgelts

Öffentlich
Obligatorisch 

privat
Freiwillig mit 

Beitragsprimat
Obligatorisch 

insgesamt
Insgesamt  

einschl. freiwillig

 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5

OECD-Länder

Australien 52.4 13.6 0.6 38.7 38.7 38.7    91.1 52.3 39.4    

Österreich 76.6 76.6 74.0       76.6 76.6 74.0    

Belgien 58.2 41.0 30.2    15.1 15.1 11.2 58.2 41.0 30.2 73.3 56.2 41.4

Kanada 63.1 39.2 26.1    33.9 33.9 33.9 63.1 39.2 26.1 97.0 73.1 60.1

Chile 20.4 4.8 0.0 36.9 37.2 37.3    57.3 41.9 37.3    

Tschech. Rep. 71.8 43.5 34.1    39.2 39.2 39.2 71.8 43.5 34.1 111.0 82.8 73.4

Dänemark 68.0 30.6 18.1 52.6 47.9 46.4    120.7 78.5 64.4    

Estland 40.4 27.4 23.0 24.8 24.8 24.8    65.2 52.2 47.9    

Finnland 64.1 54.8 54.8       64.1 54.8 54.8    

Frankreich 64.8 58.8 47.5       64.8 58.8 47.5    

Deutschland 42.0 42.0 42.0    16.0 16.0 16.0 42.0 42.0 42.0 58.0 58.0 58.0

Griechenland 75.4 53.9 46.7       75.4 53.9 46.7    

Ungarn 73.6 73.6 73.6       73.6 73.6 73.6    

Island 25.9 6.5 4.3 65.8 65.8 65.8    91.7 72.3 70.1    

Irland 73.4 36.7 24.5    43.0 43.0 43.0 73.4 36.7 24.5 116.4 79.7 67.5

Israel 44.5 22.2 14.8 59.3 51.1 34.1    103.7 73.4 48.9    

Italien 71.2 71.2 71.2       71.2 71.2 71.2    

Japan 49.8 35.6 30.8       49.8 35.6 30.8    

Korea 59.2 39.6 29.2       59.2 39.6 29.2    

Luxemburg 77.7 56.4 53.0       77.7 56.4 53.0    

Mexiko 30.7 3.8 2.5 24.7 24.7 24.7    55.5 28.5 27.2    

Niederlande 59.1 29.5 19.7 35.3 61.1 69.7    94.4 90.7 89.4    

Neuseeland 81.1 40.6 27.0    14.1 14.1 14.1 81.1 40.6 27.0 95.3 54.7 41.2

Norwegen 57.9 45.7 34.3 5.5 6.8 7.2 8.3 11.3 16.5 63.4 52.5 41.6 71.6 63.8 58.1

Polen 24.5 24.5 24.5 24.3 24.3 24.3    48.8 48.8 48.8    

Portugal 67.5 54.7 54.1       67.5 54.7 54.1    

Slowak. Rep. 45.9 37.6 35.1 28.3 28.3 28.3    74.2 65.9 63.4    

Slowenien 62.0 39.2 36.7       62.0 39.2 36.7    

Spanien 73.9 73.9 73.9       73.9 73.9 73.9    

Schweden 48.6 33.9 25.7 21.7 21.7 42.2    70.2 55.6 67.9    

Schweiz 49.3 32.0 21.4 14.9 23.1 15.4    64.3 55.2 36.8    

Türkei 73.5 64.5 64.5       73.5 64.5 64.5    

Ver. Königreich 55.2 32.6 22.5    34.5 34.5 34.5 55.2 32.6 22.5 89.7 67.1 57.0

Ver. Staaten 49.5 38.3 33.4    37.8 37.8 37.8 49.5 38.3 33.4 87.4 76.2 71.2

OECD34 57.4 40.6 34.5       70.1 54.0 48.0 88.9 67.9 58.6

Andere große Volkswirtschaften
Argentinien 115.2 90.4 82.1       115.2 90.4 82.1    

Brasilien 55.4 57.5 61.7       55.4 57.5 61.7    

China 97.9 77.9 71.2       97.9 77.9 71.2    

Indien 75.6 55.8 49.2       75.6 55.8 49.2    

Indonesien    14.1 14.1 14.1    14.1 14.1 14.1    

Russ. Föderation 30.6 30.6 30.6 17.3 17.3 17.3    47.9 47.9 47.9    

Saudi-Arabien 100.0 100.0 100.0       100.0 100.0 100.0    

Südafrika 0.0 0.0 0.0    54.5 54.5 54.5 0.0 0.0 0.0 54.5 54.5 54.5

EU27 59.2 47.0 41.3       69.0 57.6 53.0    

Quelle: OECD-Rentenmodelle.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932907281
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